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Richtlinien zur Unternehmensethik und Compliance  

– Code of Conduct 

 

Die Eichstätter Maschinenbau GmbH (hier Unternehmen genannt) fühlt sich den Maßstäben an 

ethisch einwandfreies Verhalten und der Einhaltung aller einschlägigen nationalen und 

internationalen Rechtsvorschriften kompromisslos verpflichtet. Unser Unternehmen will sich dabei 

nicht auf eine Minimaleinhaltung rechtlicher Vorschriften beschränken, sondern Corporate 

Compliance im höchsten Maße praktizieren. Die Botschaft der Unternehmensleitung ist es, eine 

Kultur aufrecht zu erhalten, in der sich alle Beteiligten, seien es die Mitarbeiter, die Geschäftspartner 

oder die Kunden, ethisch einwandfrei und rechtmäßig verhalten. Nur damit kann sichergestellt 

werden, dass unser Unternehmen weiterhin den Ruf eines moralisch und ethisch korrekt handelnden 

und vertrauensvollen Partners genießen kann. Dieser Verhaltenskodex verfolgt unter anderem den 

Zweck, Fehlverhalten zu verhindern und integres und ethisch korrektes Verhalten zu fördern, wozu 

unter anderem die ethisch korrekte Handhabung von tatsächlichen und vermeintlichen 

Interessenskonflikten zwischen persönlichen und geschäftlichen Geschäftstätigkeiten in 

Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Gesetzen und Vorschriften zu handeln. Dies gilt unter 

anderem für alle Gesetze und Vorschriften, die Unternehmensführung, Wettbewerb, 

Produktionssicherheit und –haftung, Arbeitsschutz, Arbeit, Umwelt, Schutz geistigen Eigentums, 

Datenschutz und Gleichberechtigung am Arbeitsplatz betreffen. 

 

1. Geltungsbereich 

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter des Unternehmens. Von allen Mitarbeitern des 

Unternehmens wird erwartet, die Inhalte dieses Verhaltenskodex im persönlichen Verhalten und 

beim geschäftlichen Vorgehen ohne Ausnahme einzuhalten. 

 

2. Verhaltenspflichten 

2.1. Interessenkonflikt 

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern absolute Loyalität gegenüber dem Unternehmen. Alle 

Mitarbeiter müssen Situationen vermeiden, in denen ihre persönlichen oder finanziellen Interessen 

mit denen des Unternehmens in Konflikt geraten. Unvermeidbare persönliche Interessenkonflikte 

sind den Vorgesetzten offen zu legen. 

 

2.1.1. Die Annahme von Geschenken 

und Zuwendungen von Geschäftspartnern entsprechen bis zu einem gewissen Umfang den üblichen 

Geschäftspraktiken. Sie können jedoch ein Interessenkonfliktpotenzial beinhalten und den guten Ruf 

des Unternehmens in Frage stellen. Annahme von Geschenken und anderen Vergünstigungen ist 
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grundsätzlich untersagt, falls die Interessen des Unternehmens negativ berührt werden oder die 

professionelle Unabhängigkeit der Mitarbeiter gefährdet sein könnte, sei es tatsächlich oder dem 

Anschein nach. Die Annahme von Geschenken und anderer Vergünstigungen ist zulässig, wenn 

folgende Voraussetzungen zutreffen: 

- Der Wert des Geschenkes liegt unter einer Orientierungsgröße von 40 Euro in der 

Europäischen Union (hier sind jedoch ggf. nationale steuerrechtliche Vorgaben zu beachten) 

- Einladungen zu Geschäftsessen dürfen grundsätzlich angenommen werden. 

- Für Einladungen zu Veranstaltungen ohne vorherrschender Geschäftscharakter wie 

beispielsweise Konzert-, Theater-, Sport- und Abendveranstaltungen einschließlich Seminare 

und Konferenzen mit einem überwiegend auf die Unterhaltung ausgerichteten Programm 

gilt. Grundsätzlich hat jeder Mitarbeiter zu prüfen, ob seine Teilnahme an der Veranstaltung 

der gängigen Geschäftspraxis entspricht. Dies setzt in der Regel voraus, dass der Gastgeber 

anwesend st, die Teilnahme nicht häufig wiederholt wird und die Reise- oder Logiskosten 

nicht vom einladenden Geschäftspartner übernommen werden. 

 

2.1.2. Die Gewährung von Geschenken 

Die Gewährung von Geschenken bzw. Einladungen zu Geschäftsessen sind bis zu einem gewissen 
Grad mit der gängigen Geschäftspraxis vereinbar und ein legitimes Mittel, Geschäftsverbindungen 
aufzubauen und zu festigen. Sie können aber unter Umständen die professionelle Unabhängigkeit 
der Beteiligten in Frage stellen. Daher sollte besonders darauf geachtet werden, schon den Anschein 
von Interessenkonflikten oder die Möglichkeit einer Rufschädigung des Unternehmens zu vermeiden. 
Aus diesen Gründen sind folgende Regeln zu beachten: 
Geschenke sollten niemals in der Absicht gewährt oder ausgesprochen werden, unredliche 
geschäftliche Vorteile zu erlangen. Dies gilt auch dann, wenn die Besorgnis besteht, dass eine solche 
Absicht unterstellt oder ein Interessenkonflikt angenommen werden könnte. Zuwendungen dürfen 
den Compliance-Regeln des Empfängers oder den lokalen Geschäftsstandards nicht widersprechen. 
Mitarbeiter, die vorhaben, Geschenke zu machen, sollten sich deshalb vorher über diese Standards 
und Regeln informieren.  
Jede Vorteilsgewährung muss transparent sein: 

- Geschenke sind ausschließlich an die Geschäftsadresse des Empfängers zurichten oder 
zuliefern. 

- Vorteilsgewährungen, die den Orientierungswert von 40 Euro übersteigen und Einladungen, 
die über ein normales Geschäftsessen hinausgehen, müssen vorab mit dem Geschäftsführer 
abgestimmt werden. 

 
2.1.3. Bestechung/Korruption/Erpressung 
 
Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber allen Formen von Bestechung, Korruption, 
Erpressung und Veruntreuung, die einen Machtmissbrauch zum Zweck des persönlichen Nutzens 
oder zu Verfälschung des Wettbewerbs darstellen. Kein Mitarbeiter darf Bestechungsgelder anbieten 
oder gewähren. Bestechung ist eine Straftat, und zwar sowohl die Bestechung im geschäftlichen 
Verkehr als auch die Bestechung eines Amtsträgers. Im Umgang mit staatlichen Stellen oder 
Behörden ist besonders darauf zu achten, dass diesen keine Zahlungen oder sonstige Vorteile 
versprochen oder gewährt werden, um eine Handlung eines Beamten oder anderen Amtsträgers zu 
beeinflussen. Beamte, Politiker und andere Vertreter öffentlicher Institutionen dürfen keine 
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Geschenke, Zuwendungen oder Einladungen erhalten, die ihre Unabhängigkeit in Frage stellen 
könnten. Ebenso dulden wir kein erpresserisches Verhalten, wie beispielsweise die Bereicherung 
durch Androhung eines empfindlichen Übels oder andere Formen der Nötigung oder Erpressung. 
 
 
2.1.4. Vermeidung der Kollision privater und geschäftlicher Interessen 
 
Jeder Mitarbeiter hat darauf zu achten, dass seine privaten Interessen nicht mit den 
Unternehmensinteressen in Konflikt geraten. Dabei sind insbesondere folgende Regeln zu beachten: 

- Der Abschluss von Verträgen und die Vergabe von Aufträgen für das Unternehmen haben 
ausschließlich unter wettbewerbsorientierten Gesichtspunkten zu erfolgen. 

- Die Aufnahme von Nebentätigkeiten bedarf der vorherigen Zustimmung. Die Mitarbeiter 
dürfen keine Nebentätigkeiten oder sonstige eigenen Geschäftsinteressen verfolgen, die zu 
einem Konflikt mit den Unternehmensinteressen führen können. 
 

Generell gilt, dass jedes persönliche Interesse eines Mitarbeiters, das im Zusammenhang mit der 
Durchführung seiner dienstlichen Aufgaben steht, den jeweiligen Vorgesetzten mitzuteilen ist, wenn 
die Gefahr eines Interessenkonflikts oder einer Rufschädigung des Unternehmens besteht. 
 
2.2. Verhalten im Unternehmen 
 
Alle Beschäftigten des Unternehmens tragen zu einer Unternehmenskultur bei, die von einer fairen 
und kooperativen Zusammenarbeit geprägt ist. Toleranz und der vertrauensvolle Umgang im 
täglichen Miteinander gehören zu den Grundüberzeugungen der Unternehmensleitung und der 
Mitarbeiter. Darüber hinaus bekennt sich jeder Beschäftigte zu verantwortungsbewusstem und 
integrem Verhalten. Die Persönlichkeit und Würde jedes Einzelnen ist zu achten. Gegenseitige 
Wertschätzung basiert auf innerer Überzeugung und Handlungsbereitschaft. Das bedeutet auch, dass 
Probleme am Arbeitsplatz angesprochen und Problemlösungen gemeinsam gesucht werden. Denn 
nur so kann sich ein durch Offenheit, Toleranz und Fairnessgeprägtes Umfeld entwickeln. Wir 
erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie die persönliche Würde, die Privatsphäre und die 
Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen achten. Wir tolerieren keine Diskriminierung (aufgrund von 
Alten Behinderung, Geschlecht, Herkunft, Nationalität, politischer Meinung, Rasse, Religion etc.), 
sexuelle oder andere persönliche Belästigungen oder Beleidigungen. Wir dulden auch keine Nötigung 
oder Gewalt oder deren Androhung. Das Unternehmen verpflichtet sich zur Chancengleichheit aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
2.3 Verhalten im Umgang mit Kunden, Wettbewerbern und Geschäftspartnern 
 
Der Ruf des Unternehmens wird durch das Auftreten jedes Einzelnen bei Kunden, Wettbewerbern 
und Geschäftspartnern geprägt. Das Unternehmen erwartet ein faires, angemessenes und 
professionelles Auftreten gegenüber Kunden, Wettbewerbern und Geschäftspartnern, ohne jede 
Bevorzugung oder Benachteiligung aus persönlichen Gründen. Wir bieten unseren Geschäftspartnern 
keine unzulässigen Vorteile an und nehmen solche auch nicht in Anspruch. Sollte ein Verstoß gegen 
diese Regelungen bekannt werden, werden wir das bestehende Geschäftsverhältnis fristlos und mit 
sofortiger Wirkung auflösen. 
 
2.4 Fairer Wettbewerb und Kartellrecht 
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Das Unternehmen hält sich uneingeschränkt an die Kartellgesetze und Wettbewerbsregeln. 
Preisabsprachen oder sonstige Absprachen mit Wettbewerbern sind strikt untersagt. Bei Kontakten 
zu Wettbewerbern sprechen die Mitarbeiter nicht über unternehmensinterne Angelegenheiten, auch 
nicht über Preise, Kosten, Organisation und Abläufe oder sonstige vertrauliche Informationen. Das 
Unternehmen ist dem Grundsatz verpflichtet, Geschäftsziele ausschließlich mit rechtlich und ethisch 
einwandfreien Mitteln zu verfolgen. Wir beteiligen uns am Wettbewerb mit rechtmäßigen und fairen 
Mitteln. Auch für jeden einzelnen Mitarbeiter gilt die Verpflichtung, die Regeln des 
Wettbewerbsrechts zu beachten. Verhaltensweisen, die immer einen Kartellverstoß darstellen, sind 
u.a. Absprachen mit Wettbewerbern über Preise und Bedingungen. Ebenso unzulässig ist die Abgabe 
von Scheinangeboten, die sich auf die Preisbildung von Produkten oder Dienstleistungen auswirken 
können. Lieferanten und Geschäftspartner sind ausschließlich nach objektiven Kriterien auszuwählen. 
 
2.5. Vertraulichkeit 
 
Betriebs-und Geschäftsgeheimnisse sind vertraulich zu behandeln. Dies gilt auch für ausdrücklich als 
vertraulich gekennzeichnete andere Informationen, an deren Geheimhaltung das Unternehmen, 
seine Partner und Kunden ein Interesse haben. Derartige Informationen dürfen nicht ohne Erlaubnis 
an Unbefugte weitergegeben werden. 
Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit bei allen internen vertraulichen Angelegenheiten des 
Unternehmens sowie bei allen vertraulichen Informationen von oder über unsere 
Kunden/Geschäftspartner verpflichtet. Vertraulich sind all diejenigen Informationen, die als solche 
gekennzeichnet sind oder von denen anzunehmen ist, dass sie nicht öffentlich bekannt sind und auch 
nicht bekannt gemacht werden sollen, z. B. weil sie für Wettbewerber von Nutzen sein oder bei ihrer 
Offenlegung dem Unternehmen oder dessen Geschäftspartnern schaden könnten. Typischerweise 
zählen Geschäfts-und Betriebsgeheimnisse sowie nicht veröffentlichte Zahlen des Berichts-und 
Rechnungswesens zu den vertraulichen Informationen. 
Vertrauliche Informationen sind vor unbefugter Einsicht durch Dritte zu schützen. Auch im 
unternehmensinternen Umgang ist generell darauf zu achten, dass vertrauliche Informationen nur an 
diejenigen Mitarbeiter weitergegeben werden dürfen, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
benötigen. 
 
2.6. Datenschutz 
 
Es ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu 
machen oder sonst zu nutzen. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen einzuhalten und insbesondere aktiv dazu beizutragen, dass personenbezogene Daten 
zuverlässig gegen unberechtigte Zugriffe gesichert werden, Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten darf nur unter strikter Einhaltung der jeweils gültigen Bestimmungen 
erfolgen, soweit dies für einen genau definierten Zweck zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist. In Zweifelsfällen ist der Datenschutzbeauftragte einzuschalten. 
 
2.7. Eigentum 
 
Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, mit Unternehmenseigentum verantwortlich umzugehen. Ohne 
ausdrückliche Zustimmung der zuständigen Stelle dürfen Einrichtungen oder Gegenstände des 
Unternehmens nicht für private Zwecke genutzt oder aus dem räumlichen Bereich des 
Unternehmens entfernt werden. Zu den Vermögenswerten unserer Unternehmen gehören nicht nur 
Sachwerte/Eigentum, sondern auch immaterielle Güter (geistiges Eigentum einschließlich 
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Softwareprodukte), Informationen sowie die Ideen und das Wissen unserer Mitarbeiter. Jeder 
Mitarbeiter ist für den Schutz dieser Unternehmenswerte verantwortlich. Die Unternehmenswerte 
dürfen nur für zulässige Geschäftszwecke, keinesfalls für rechtswidrige Zwecke benutzt werden. Dem 
Schutz der Unternehmenswerte und schließlich auch der Vermeidung einer haftungsrechtlichen 
Inanspruchnahme dienen nicht zuletzt die gesetzlichen und internen Sicherheitsbestimmungen (u. a. 
zur Arbeitssicherheit, Richtlinien zu Informationssicherheit und Datenschutz), die von jedem 
Mitarbeiter zu beachten sind. 
 
 
2.8 Arbeits-und Anlagensicherheit, Gesundheits-und Umweltschutz 
 
Jeder Mitarbeiter ist für den Schutz von Mensch und Umwelt in seinem Arbeitsumfeld 
mitverantwortlich. Alle entsprechenden Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz oder zur 
Anlagen-und Arbeitssicherheit sind strikt einzuhalten. Gleiches gilt für die unternehmensinternen 
Richtlinien und Vorschriften. Jeder Vorgesetzte ist verpflichtet, seine Mitarbeiter in der 
Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterweisen, zu beaufsichtigen und zu unterstützen. In 
Bereichen, in denen weder Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit oder Umweltschutz noch 
unternehmensinterne Richtlinien und Vorgaben existieren, ist eine eigenverantwortliche 
Entscheidung gegebenenfalls in Absprache mit dem Vorgesetzten zu treffen. 
Die Einhaltung aller Gesetze zum Schutz von Mensch und Umwelt ist für unser Unternehmen ein 
elementarer Grundsatz, der sich gleichermaßen aus juristischen und ethischen Prinzipien ergibt. 
Unser Unternehmen arbeitet-über die Vorgaben der bestehenden Gesetze hinaus -kontinuierlich an 
der Verbesserung von Prozessen und Verfahren, um Umweltbelastungen und Gesundheitsrisiken 
weiter zu reduzieren. Sollte es dennoch zu Unfällen oder Betriebsstörungen kommen, ist es unser 
Ziel, so schnell und zielgerichtet wie möglich die gebotenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und 
Schadensbehebung einzuleiten. Deshalb sind die zuständigen betrieblichen Stellen unverzüglich und 
umfassend zu informieren. Diese Stellen haben gesetzlich vorgeschriebene Meldungen an die 
Behörden ebenfalls unverzüglich und umfassend zu veranlassen.  
 
2.9 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit  
Wir erkennen die Versammlungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit als Recht unserer Mitarbeiter an. 
 
2.10 Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen 
 
Der grenzüberschreitende Wirtschaftsverkehr unterliegt im Rahmen der Exportkontrolle Verboten, 
Beschränkungen, Genehmigungsvorbehalten oder sonstigen Überwachungsmaßnahmen. Wir achten 
auf die Einhaltung aller Vorschriften für den Import und Export von Waren, Dienstleistungen und 
Informationen, insbesondere Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen. 
 
2.11 Geistiges Eigentum – Plagiate 
 
Das technische Know-how der Eichstätter Maschinenbau GmbH ist die Basis des Erfolgs auf dem 
Markt. Die Mitarbeiter schützen dieses Wissen sorgfältig. Eine unbefugte Weitergabe an Dritte kann 
hohe Schäden verursachen. Dem Mitarbeiter drohen in diesem Fall arbeits-, zivil- und strafrechtliche 
Konsequenzen. Das geistige Eigentum von Konkurrenten, Geschäftspartnern und sonstigen Dritten 
erkennen wir ebenso uneingeschränkt an und werden dieses nicht unberechtigt nutzen oder 
veröffentlichen. Dies gilt insbesondere für geistiges Eigentum das durch Patente, Urheberrechte oder 
Markenrechte geschützt ist. 



RL 13 CODE OF CONDUCT  

 
 

Dateiname: RL 13 Code of Conduct.docx Erstellt durch: S.Riedl 
Version / Datum:  1.0 / 25.10.2023 Genehmigt durch: GF 
Seite: 6 von 6 Vertraulichkeitsstufe: intern 

 
 

 
2.12 Finanzielle Verantwortung - Offenlegung von Informationen 
 
Die finanzielle Verantwortung und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben ordnungsgemäßer 
Buchführung und Offenlegungsvorschriften sind für uns selbstverständlich und müssen auch für 
unsere Geschäftspartner selbstverständlich sein. Es ist unerlässlich dass die Berichte und Dokumente, 
die wir Dritten gegenüber herausgeben, vollständig, korrekt, genau und verständlich sind. Zusätzlich 
sind genaue Aufzeichnungen und Berichte über finanzielle Informationen notwendig, um 
verantwortungsvolle Geschäftsentscheidungen zu treffen. Alle Finanzbücher, Aufzeichnungen und 
Konten müssen akkurat die Transaktionen und Ereignisse widerspiegeln und den allgemein 
anerkannten Buchhaltungsrichtlinien entsprechen. Wenn die Mitarbeiter unsicher darüber sind, 
kontaktieren Sie bitte unsere Geschäftsführung. Teil unserer Verpflichtung zur Ehrlichkeit ist die 
Versicherung, dass alle Finanztransaktionen der Eichstätter Maschinenbau GmbH rechtlich 
einwandfrei sind 
 
3. Meldung von Verstößen 
 
Jeder Mitarbeiter ist für die Einhaltung der in diesem Kodex festgehaltenen Verhaltensregeln 
verantwortlich. Die Vorgesetzten sorgen dafür, dass ihre Mitarbeiter mit dem Inhalt des Kodexes 
vertraut sind und die für sie geltenden Regeln und Verhaltensgrundsätze beachten; durch ihr eigenes 
Verhalten geben sie ihren Mitarbeitern ein Vorbild Umgekehrt sollten die Mitarbeiter sich an ihre 
Vorgesetzten wenden, wenn sie Zweifel bei der Anwendung dieser Kodex-Regeln haben" Wenn ein 
Mitarbeiter von einem erheblichen Verstoß gegen Gesetze oder gegen die Regeln dieses Kodexes 
Kenntnis erhält, insbesondere bei Fällen von Betrug, Korruption, Bilanzfälschung oder anderen 
Handlungen, die strafrechtliche oder zivilrechtliche Folgen auslösen könnten, muss er die 
Geschäftsführung informieren. Die Informationen sollen es dem Unternehmen ermöglichen, auf 
eventuelle Missstände rechtzeitig zu reagieren und diese abzustellen. Die eingehenden Hinweise 
werden vertraulich und mit der erforderlichen Sorgfalt behandelt. Dem betreffenden Mitarbeiter 
entstehen durch seine Anzeige keine Nachteile, wenn er sie nach bestem Wissen und in redlicher 
Absicht erstattet hat. Kein Mitarbeiter, denn redlicher Absicht Mitteilung macht, muss Nachteile 
befürchten, auch dann nicht. wenn sich die Mitteilung als unbegründet herausstellen sollte. 
  
4. Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen, Whistleblowing 
 
Wir stehen sicher, dass unsere Mitarbeiter wissen, dass sie, wenn Sie Verstöße in gutem Glauben 
melden. vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt sind und Ihre Identität gewahrt wird. 
 
5. Konsequenzen bei Verstößen 
 
Verstöße gegen diese Regeln können dazu führen, dass sich die Mitarbeiter, deren Kollegen und das 
Unternehmen sowohl einem Reputationsrisiko als auch rechtlichen Nachteil aussetzten. In 
gravierenden Fällen kann die Aufsichtsbehörde ein Bußgeld verhangen oder die Erlaubnis zum 
Betreiben der Geschäfte gegenüber der Gesellschaft oder den verantwortlichen Mitarbeitern 
widerrufen bzw. suspendieren. Darüber hinaus können Verstöße, die eine Verletzung der 
arbeitsvertraglichen Pflichten darstellen, zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses durch das Unternehmen führen. 
 
 


